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Arbeitskostenerhebung 2024 
Angaben zum öffentlichen Unternehmen

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016 /679 (D S-G V O)2

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die Erhebung der Struktur der Arbeitskosten (Arbeitskostenerhebung) wird 
im Abstand von vier Jahren durchgeführt. Sie bildet die Arbeitskosten und 
Arbeitszeiten in den Betrieben und Unternehmen ab, insbesondere die über 
die Bruttoverdienste hinausgehenden Kostenbestandteile wie die Soziallei-
stungen der Arbeitgeber. Die Höhe und die strukturelle Zusammensetzung 
der gesamten Kosten des Produktionsfaktors Arbeit ist für die Beurteilung der 
Wettbewerbsverhältnisse in der deutschen Wirtschaft und der Arbeitsmarkt- 
und Sozialpolitik von Bedeutung. Außerdem bilden die Ergebnisse eine wich-
tige Unterlage für die Vertragsverhandlungen der Tarifparteien. Dem einzelnen 
Unternehmen geben die Daten die Möglichkeit, die Arbeitskosten des eigenen 
Unter nehmens mit dem Durchschnittswert der Branche oder anderer Wirt-
schaftszweige im In- und Ausland zu vergleichen.

Mit der Arbeitskostenerhebung werden darüber hinaus Verpflichtungen ge-
genüber dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften zur Liefe-
rung von Daten über Arbeitskosten erfüllt. Die Mitgliedstaaten erlangen so 
vergleichbare Angaben für wirtschafts-, sozial- und regionalpolitische Auf-
gaben. In Deutschland wird die Arbeits kostenerhebung als Stichprobenerhe-
bung durchgeführt. Einbezogen werden also nicht alle, sondern bundesweit 
höchstens 34000 repräsentativ ausgewählte Unternehmen mit zehn und mehr 
Arbeitnehmern, die etwa zehn Prozent des Erhebungsbereichs abdecken. 
Hierdurch werden die Erhebungskosten bei den Unternehmen und den statis-
tischen Ämtern erheblich reduziert.

Rechtsgrundlage ist das Verdienststatistikgesetz (Verd Stat G) in Verbindung 
mit dem B Stat G und Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e) D S-G V O. Erhoben werden die 
Angaben zu § 5 Absatz 1 Verd Stat G.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 8 Absatz 1 Verd Stat G in Verbindung mit 
§ 15 B Stat G. Hiernach sind die Inhaberinnen/Inhaber der in die Erhebung ein-
bezogenen Erhebungs einheiten sowie die mit deren Leitung Beauftragten im
Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben und Befugnisse auskunftspflichtig.

Nach § 11a Absatz 1 B Stat G sind Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Ver-
waltung wahrnehmen und bereits standardisierte elektronische Verfahren 
nutzen, verpflichtet, diese auch für die Übermittlung von Daten an die statis-
tischen Ämter zu verwenden. Soweit diese Stellen keine standardisierten Ver-
fahren für den Datenaustausch einsetzen, sind elektronische Verfahren nach 
Absprache mit den statistischen Ämtern zu verwenden. 

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht 
rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangs-
geld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten 
werden.

Nach § 23 B Stat G handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer
vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5
Satz 1 B Stat G eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder
nicht wahrheits gemäß erteilt,

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung 
finden Sie unter  https://www.gesetze-im-internet.de/.

2 Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache 
finden Sie auf der Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen 
Union unter  https://eur-lex.europa.eu/.
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entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen
Form erteilt oder
entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht
nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 
geahndet werden.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung. 

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
 zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter  

 https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung
Die Geheimhaltung der erhobenen Einzelangaben richtet sich nach § 16 
B Stat G.

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung, Statistikregister
Name und Anschrift der Erhebungseinheit sowie Name und Kontaktdaten 
der Ansprech person/-en sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen 
Durchführung der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben zu 
den Erhebungsmerk malen werden diese Hilfsmerkmale nach Abschluss der 
Überprüfung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und 
Vollständigkeit gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden so-
lange verarbeitet und gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen 
Verpflichtungen erforderlich ist. 

Name und Anschrift der Erhebungseinheit sowie die Identnummer werden 
zusammen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen „Wirtschafts-
zweig“ und „Zahl der Beschäftigten“ im Unternehmensregister für statistische 
Verwendungszwecke (Statistik register) gespeichert (§ 13 Absatz 1 B  Stat  G in 
Verbindung mit § 1 Absatz 1 Statistik registergesetz). Die verwendete Ident-
nummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezogenen Erhe-
bungseinheiten sowie der rationellen Aufbereitung und besteht aus einer frei 
vergebenen laufenden Nummer. Die Identnummer darf in den Datensätzen 
mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 30 Jahren aufbewahrt 
werden. Danach wird sie gelöscht.

Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet werden, 
können

eine Auskunft nach Artikel 15 D S-G V O,
die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,
die Löschung nach Artikel 17 D S-G V O sowie
die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D S-G V O 
widersprechen.

Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die 
zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür 
erfüllt sind. Die antrag stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre 
Identität nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestim-
mungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte oder 
den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis tischen 
Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde gerichtet 
werden (Artikel 77 D S-G V O). Deren Kontaktdaten finden Sie unter  

 https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.


